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° AG = Auftraggeber (Bauherr)

. AN = Auftragnehmer (direkt vom AG beauftragt)

. NU = Nachunternehmer (indirekt tiber AN beauftragt)

. LOG = Logistikdienstleister (direkt vom AG fiir die Baulogistikausfiihrung beauftragt)

. PSA = Personliche Schutzausriistung

) SiGe = Sicherheit- und Gesundheitsschutz

. LA = Logistik-Ansprechpartner der AN
. BSA = Baustellenausweis

. AT = Arbeitstage

. MGB = MiillgroBbehalter

° BT = Bauteil

. BE = Baustelleneinrichtung
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1 Vorwort

Jedes Bauvorhaben birgt Chancen und Risiken, welche aufgenommen, analysiert und bewertet werden
missen. Diese Auswertung ist essenziell zur optimalen Vorbereitung und spateren Durchfiihrung eines

okologisch als auch wirtschaftlich erfolgreichen Bauvorhabens.

Ein wichtiges Werkzeug in diesem Zusammenhang ist die Grundlagenermittlung, welche unsere
Logistikplaner durch Ortstermine, intensiven Gesprachen mit dem Auftraggeber, Plan-Analysen und

weiteren zur Verfiigung stehenden Informationsquellen erstellen.

Die Logistikkonzeptplanung erfasst die Abhangigkeiten und Zusammenhange des Bauvorhabens mit
der Baustellenlogistik, sowie die enormen Vorteile und Wertschopfung, welche mit der

Bericksichtigung einer Baustellenlogistik einhergehen.

Die Vorplanung beschaftigt sich mit Konzepten, welche fiir die spatere Ausflihrung relevant werden.
Dazu zahlen vorrangig die Einteilung der Baustelleneinrichtungsflachen, die Baustellensicherheit, das

Personalaufkommen mit Containerbedarf, sowie diverse Anlieferungs- und Entsorgungskonzepte.

Darauf aufbauend enthadlt die Ausfiihrungsplanung, nach Abwagung der Vor- und Nachteile, das
aufeinander abgestimmte Gesamtkonzept zur Baulogistik. Dieses sichert mit dem abgestimmten und
ausgearbeiteten Logistikhandbuch in allen Phasen der Bauabschnitte einen geregelten Bauablauf.
Damit Sie stets den Uberblick behalten, visualisieren wir die Bauphasen anhand lhrer Terminplédne in
Phasenpldnen und erstellen eine perfekt abgestimmte Ressourcenbelegung bei steigendem Material-

und Personenaufkommen.

Bildquelle: www.pro-site.de
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2 Allgemeines

2.1 Projekt- und Lagebeschreibung

Die Anschrift der Baustelle lautet:

Neubau Hauptfeuer- und Rettungswache

Romerstralke 117

50321 Brihl

Das Bauvorhaben Feuer- und Rettungswache, fiir die hauptamtliche und freiwillige Feuerwehr,
befindet sich in zentraler Lage in der Stadt Briihl - nahe der StraRenkreuzung Romerstrale/Liblarer
StraRe. Die stark befahrene Romerstrale (L183) ist die zentrale Verkehrsachse im Stadtgebiet von
Briihl. Sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase sind die Ein- und Ausfahrt an der
RomerstraRe geplant. Es ist daher von beengten Verhaltnisse fir den Anlieferverkehr und die

Baustelleneinrichtung auszugehen.
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Bildquelle: Ubersichtsplan Ausfiihrungsplanung, Stand: Index 06-042 12.03.2024 (706_5_--_UP_00_000_06_Ubersichtsplan
EG.pdf)
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2.2 Logistikphasen

Die logistischen Abldaufe kdnnen je nach Bauphasen unterschiedlich sein. Die Baustelleneinrichtung
und die Betriebszeiten der Baustelle (siehe Kapitel 3.4) konnen phasenweise je nach Bedarf erweitert
und/oder angepasst werden. Zum jetzigen Zeitpunkt werden folgende Bauphasen logistisch

betrachtet:

Phase 1 |Verbau, Tief-, Erdbau und Tiefengriindung 10-2024 | 02-2025 |ca.5 Monate

Phase 2a | Rohbau unterirdisch (Untergeschol} Tiefgarage) |03-2024 |01-2026 |ca. 10 Monate

Phase 2b | Rohbau oberirdisch (Bauteile A-D) 02-2026 |04-2026 |ca.3 Monate

Phase 3 | Ausbau 05-2026 |03-2028 |ca.23 Monate

Das vorliegende Logistikkonzept beschreibt die zum Zeitpunkt der Erstellung ermittelten
Rahmenbedingungen. Ergeben sich Anderungen aus dem internen Ablauf oder den externen

Vorgaben, werden die Inhalte im Logistikhandbuch wahrend der Ausfiihrungsplanung beriicksichtigt.

2.3 Aufgaben der Baulogistikausfiihrung durch den LOG

Der Start der Baulogistikausfiihrung durch den LOG ist ab Beginn der o.g. Phase 1 geplant. Ergeben sich
Anderungen aus dem internen Ablauf oder den externen Vorgaben wihrend der
Baulogistikausfiihrungsphase, werden die Inhalte im Logistikhandbuch durch den LOG angepasst bzw.
fortgeschrieben (Baubegleitende Logistikplanung).

Ab Tiefbauarbeiten (Phase 1):

e Baubegleitende Logistikplanung
e Containeranlage fiir Objektiiberwachung (siehe Kapitel 3.14)
e Baustrom und Baubeleuchtung (siehe Kapitel 3.15)

e Bauwasser und Abwasser (siehe Kapitel 3.16)

Ab Rohbauarbeiten (Phase 2):

e Videobewachung (siehe Kapitel 3.17)

Ab Ausbauarbeiten (Phase 3):

e Containeranlage fir Auftragnehmer im Betreibermodell (siehe Kapitel 3.14)
o Anliefer- und Materiallogistik, Flachenmanagement (siehe Kapitel 4)

e Entsorgungslogistik und Sauberkeit der Baustelle (siehe Kapitel 5)
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3 Angaben zur Baustelleneinrichtung

3.1 Bauzaun

Die Sicherheit der Baustelle erfordert einen fest verschlossenen Bauzaun um die gesamte Baustelle.
Durch seine Flexibilitdt empfiehlt sich ein Drahtgitter-Bauzaun entlang der Baufeldgrenze. Dieser |dsst
sich bei Bedarf schnell umbauen und anpassen. Die Einrichtung und Vorhaltung der Drahtgitter-

Bauzaunanlage erfolgen durch den AG.

3.2 Zuganglichkeit der Baustelle fiir Personen- und Fahrzeugverkehr

Das Baugrundstiick liegt unmittelbar an der RémerstralSe L183. Eine Erschlieung des Grundstiicks ist

daher ausschlieBlich liber die RomerstraRe moglich (siehe Anlage 2: Logistikphasenplan).

Um den Zutritt und die Zufahrt zu erméglichen, gilt es den Bauzaun an geeigneten Stellen zu
unterbrechen. Insbesondere fir die Zufahrten empfehlen sich an diesen Stellen Bauzaun-Tore. Ein
Bauzaun-Tor wir in der Regel 2-flliglig ausgebildet und erzeugt somit eine Einfahrtsbreite von ca.
7,00m bei der offenen Bauzaun-Version. Das Bauzaun-Tor ist manuell zu 6ffnen und zu schlieen.

In Anbetracht der Tiefbauarbeiten auf dem Baufeld (siehe Kapitel 2.2: Phase 1) wird die Flache entlang
der entstehenden Baugrube zur Stralle als Baustelleneinrichtungsflache benétigt. Auch im weiteren
Verlauf der Roh- und Ausbautédtigkeiten bis hin zum Abschluss der GesamtmalRnahme werden
Teilbereiche an der RdomerstraBe fiir Containergestellungen und sonstige Baustelleneinrichtung
bendtigt. Da es sich bei der RomerstraRe um eine stark frequentierte Landesstralle handelt, sind die
Beeintrachtigungen durch die BaumalRnahme so gering wie moglich zu halten. Die AnwohnerstraRen
sowie die Baustellenzu-/ausfahrten sind standig freizuhalten. Ein durchgangig flieBender Verkehr fiir
Kraftfahrzeuge in beide Fahrtrichtungen der RomerstraRe ist iber die gesamte Bauzeit hinweg zu
gewadhrleisten. Der Verkehr ist im Bereich der Baustelle zu entschleunigen und in verengter Fahrbahn
zweispurig an der MaRnahme vorbeizufiihren. Es entfallen der Rad- und Gehweg gegentiberliegend

der BaumalRnahme und kdnnen temporar Giber die Lessingstrale geflihrt werden.

ErschlieBung wahrend der Tiefbauarbeiten:

Mit Erstellung der Baugrube (sieche Kapitel 2.2: Phase 1) erfolgt der Abtrag der Bodenschichten
sukzessiv. Dabei ist mit sinkendem Bodenniveau eine Rampe aus verdichtetem Bodenmaterial zu
erstellen. Diese sichert die Zuganglichkeit flir die bendtigten Geréate zur Erstellung der Griindung, des
Verbaus und der Bohrpfahlwande. Die Hohe des Erdaushubes betragt bis zu ca. 7m, daher ist die Breite
und Lange der Anrampung unter Berlicksichtigung des Verbaus und der angegeben Baugrubentiefe den
Anforderungen der Baugerate anzupassen. Die Lage der Zufahrtsrampe in die Baugrube erfolgt im nicht

unterkellerten Bereich seitens der RomerstraRe. Die Baustellenzufahrt erfolgt tiber die ROmerstraRe
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von Norden kommend. Die Ausfahrt erfolgt auf identischen Weg. Der ausfahrende Baustellenverkehr
hat sich ausreichende Sicht in beide Fahrtrichtungen des 6ffentlichen Verkehrs auf der RomerstraRe
zu verschaffen. Die Uberquerung der Fahrspur auf der RémerstraRe durch den ausfahrenden
Baustellenverkehr erfolgt erst, wenn es der 6ffentliche Verkehr es zulasst (freier Fahrbahn). Durch
diesen Vorgang kann auf eine provisorische Lichtsignalanlage fiir das Ausfahrtsszenario verzichtet
werden. Die Steuerung der Anlieferlogistik bzw. Koordinierung des Baustellenverkehrs erfolgt
selbstandig durch die AN.

ErschlieBung wahrend der Rohbauarbeiten:

Wahrend der Rohbauarbeiten (siehe Kapitel 2.2: Phase 2) erfolgt die Zufahrt des Lieferverkehrs (iber
die RomerstraBe ebenfalls von Norden kommend. Die Ausfahrt erfolgt (abweichend zur Phase 1) in
Sudrichtung der RomerstraRe. Die Steuerung der Anlieferlogistik bzw. Koordinierung des

Baustellenverkehrs erfolgt selbstandig durch die AN.

ErschlieBung wahrend der Ausbauarbeiten:

Wahrend der Ausbauarbeiten (siehe Kapitel 2.2: Phase 3) erfolgt die Einfahrt und Ausfahrt identisch
der Rohbauphase. Mit Beginn der Ausbauarbeiten erfolgt die Steuerung der Anlieferlogistik bzw.
Koordinierung des Baustellenverkehrs durch den LOG (siehe Kapitel 4.1.1: Avisierung und
Transportanmeldung). Wahrend der Ausbauarbeiten ist die Zufahrt fiir Fahrzeuge anmeldepflichtig.
Die Baustellenzufahrt ist nur fiir Lieferfahrzeuge mit Avisierungsbestatigung moglich. Eine ausfiihrliche

Anfahrtsbeschreibung ist als Anlage hinterlegt (siehe Anlage 3: Information zur Anfahrt).

3.3 Parken

Auf dem Baufeld besteht striktes Parkverbot, insbesondere fiir private PKWs. Die Zufahrt zur Baustelle
ist grundsatzlich nur kurzfristig zu Ladezwecken erlaubt. Der Fahrer hat stets abfahrbereit am Fahrzeug
zu verbleiben. Der AG ist berechtigt, abgestellte Fahrzeuge ohne weitere Ankiindigung zu Lasten des
Halters abschleppen zu lassen. Im Umfeld der Baustelle stehen keine LKW-Parkplatze zur Verfiigung.
Zur Uberbriickung von Wartezeiten empfehlen wir die ausgewiesenen Pufferzonen anzufahren (siehe

Anlage 3: Information zur Anfahrt).

Im nachstliegenden Umfeld der Baustelle sind PKW-Parkplatze (ggfs. kostenpflichtig) an folgenden
Orten moglich:
e Schlaunstrale/Wilhelm-Kamm-StraRe 2A Parking
(FuBRweg vom PKW-Parkplatz bis Baustelle: ca. 15min bzw. ca. 800m

o Parkdeck Giesler Galerie
(FuBRweg vom PKW-Parkplatz bis Baustelle: ca. 15min bzw. ca. 800m
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3.4 Betriebszeiten der Baustelle
Die Betriebszeiten auf der Baustelle sind wie folgt festgelegt:
Baustellen-Regelarbeitszeit: Montag bis Freitag von 07:00 —18:00 Uhr

Ab den Ausbauarbeiten (Phase 3) finden logistische Dienstleistungen in der Regel innerhalb der
vorgenannten Baustellen-Betriebszeiten statt. Die Offnungszeit bzw. Andienzeit des Entsorgungshofes

wahrend der Ausbauarbeiten ist gesondert wie folgt festgelegt:

Offnungszeit Entsorgungshof: Montag bis Freitag von 14:00 — 16:00 Uhr

Arbeiten auBerhalb der Regelarbeitszeit sind mit einem Vorlauf von 3 AT beim AG zu beantragen (siehe
Anlage 6: Anmeldung von Arbeiten auRerhalb der Regelarbeitszeit). Die vom AG signierte Anlage 6
ist beim LOG mit einem Vorlauf von 3 AT in Kopie bereitzustellen, damit die
Kameraliberwachungssysteme entsprechend angepasst werden. Eventuell behordliche
Genehmigungen fir Arbeiten auRerhalb der Regelarbeitszeiten sind vom AN selbststdandig zu
beantragen und auf Verlangen vorzulegen. Gegebenenfalls erforderliches Wachpersonal— sofern nicht

vom AG angeordnet- ist durch den AN zu bezahlen.

Fir den Fall von larmintensiven Arbeiten ist das Larmschutzkonzept zu beachten und die Durchfiihrung

mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Speisen und Rauchen auf der Baustelle, insbesondere in den Gebduden, sind aus hygienischen

Griinden nicht erlaubt.

Persdnliche Schutzausristung

Das Betreten der Baustelle ist ausnahmslos nur mit entsprechender personlicher Schutzausriistung

(PSA) gestattet. Die Vorgaben zur PSA ergeben sich aus dem SiGe-Plan, Baustellenverordnung.

3.5 Ansprechpartner

Als Baulogistiker (LOG) wird folgendes Unternehmen vom AG eingesetzt und mit der Umsetzung und
Durchsetzung der in diesem Logistikhandbuch beschriebenen Regelungen beauftragt und

bevollmachtigt:
(Name Baulogistiker-Firma)
(Anschrift Baulogistiker-Firma)

(PLZ, Ort Baulogistiker-Firma)
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Fir alle Projektbeteiligten sind folgende personliche Ansprechpartner von dem LOG vor Ort zustandig:
Logistikbauleitung:

Name:
E-Mail:
Mobil:

Weitere Informationen erhalten Sie im individuellen Einweisungsgesprach.

3.6 Einweisung in das Logistikhandbuch

Der LOG fiihrt mit allen durch den AG gemeldeten AN ein spezifisches Einweisungsgesprach durch.
Dort werden die zustandigen Logistik-Ansprechpartner (LA) der einzelnen Unternehmen uber die
einzuhaltenden baulogistischen Randbedingungen eingewiesen. Der zustindige LA bzw. weitere
Befugte/Unterschriftsberechtigte (siehe Anlage 1: Einweisungsbestitigung Logistikhandbuch) sind
verantwortlich fur die Einhaltung der im Logistikhandbuch festgelegten Regelungen seitens seiner

Mitarbeiter und seiner NU und muss durchgehend auf der Baustelle erreichbar sein.

Bei unvermeidlicher Abwesenheit (z.B. Urlaub, Krankheit) ist dem LOG unmittelbar ein gleichwertiger

Vertreter zu benennen.

3.7 Online-Logistik-Portal

Zur Vereinfachung des Anmeldeverfahrens wird ab den Aufbauarbeiten (Phase 3) durch den LOG ein
Online-Logistik-Portal vorgehalten. Zweck der Anwendung des Portals ist die Erfassung, Koordination

und Dokumentation aller Anlieferungen auf der Baustelle.

Flr die Benutzung des Portals ist ein internetfahiges Endgerat notwendig. Sdmtliche Funktionen des
Portals werden Uber einen Browser bedient. Die Installation einer Software ist nicht notwendig. Das
Anmeldeverfahren ist an keine festen Arbeitszeiten und Arbeitsorte gebunden. Die erforderlichen
Zugangsdaten und eine ausfiihrliche Systemeinfiihrung erhéalt der LA im Rahmen des logistischen

Einweisungsgesprachs. Hierbei erhalt der LA auch das zugehdrige Benutzerhandbuch.

WEB-Portal:  http://www. (Online-Plattform-Internetseite)

3.8 Flachenaufteilung

Flr eine friihzeitige Losung von logistischen Engpassen, sowie fir eine optimale Kommunikation
zwischen allen Beteiligten, wird fir die relevanten Bauphase (siehe Kapitel 2.2: Phase 1 bis 3) ein

entsprechender Logistikphasenplan mit den wesentlichen logistischen Einrichtungen und Flachen
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erstellt (siehe Anlage 2: Logistikphasenplan). Ergeben sich Anderungen wihrend der

Ausfiihrungsphase, werden die Inhalte durch den LOG angepasst bzw. fortgeschrieben.

3.9 Bauseitige Transportgerite

Waihrend der Rohbau-, Fassaden- und Dacharbeiten

Wahrend der Rohbauphase wird der Vertikaltransport von Material und Abfallbehdltern per

Krantransport empfohlen. Fir das Bauvorhaben werden voraussichtlich zwei Hochbaukrane erwartet.
e Kranl Auslegerlange 45m Tragkraft ca. 4,4 to (bei maximaler Ausladung)
e Kran?2 Auslegerlange 55m Tragkraft ca. 3,1 to (bei maximaler Ausladung)

Bei beiden Kranen wird ein entsprechendes Kranfundament im UntergeschoR mit Erstellung der
Bodenplatte bendétigt. Die Kriane stoRen dabei durch die Erdgeschossdecke im Innenhof. Der
Kranbedarf wird vom ausfiihrenden Rohbauunternehmen definiert und steht in Abhangigkeit zur
Erstellung des Rohbaus. Die Krane sind daher weitestgehend losgelost von der Baustellenlogistik.
Lediglich die Positionierung der Kradne ist unter Berlicksichtigung der Baustellenlogistik innerhalb der
Ausbauphase relevant. Die jeweilige Kranaufstellungen ist daher auch mit dem LOG abzustimmen. Der

Betrieb der Krdane wird zentral (iber das Rohbauunternehmen organisiert und koordiniert.

Wahrend der Ausbauarbeiten:

Wahrend der Ausbauphase wird der Vertikaltransport von Material und Abfall per Bauaufziigen
empfohlen. Zur Vermeidung von unsachgemaBer Nutzung und daraus entstehender Schaden
empfiehlt sich den Betrieb der Bauaufziige zentral Giber den LOG zu organisieren und koordinieren. Der

LOG fuhrt hierzu eine Schlisselverwaltung durch.
Flr den geschossiibergreifenden Transport werden folgende Bauaufziige vorgesehen
e Bauaufzug 1 (AuRenaufzug am BT-D) KorbgroRe ca. 1,40 m x 3,40 m Tragkraft ca. 1,7 to
Haltestellen: Erdgeschoss bis Dach liber 2.0bergeschoss
e Bauaufzug 2 (AuRenaufzug am BT-A)  KorbgroRBe ca. 1,40 m x 3,40 m Tragkraft ca. 1,7 to
Haltestellen: Erdgeschoss bis Dach (iber 3.0bergeschoss
e Bauaufzug 3 (Innenaufzug im BT-B/C) KorbgréRe ca. 0,84 m x 1,70 m Tragkraft ca. 1,0 to
Haltestellen: Untergeschoss bis 2.0bergeschoss

Haufig werden mit zunehmenden Baufortschritt und notwendigem Riickbau der Bauaufziige auch die

Innenaufziige in geschiitztem und ausgekleidetem Zustand fiir die Endphase des Bauvorhabens

Stand 24.04.2024, Index:- Seite 12



%j Stadt il

PROSITE

freigegeben. Hierbei konnen durch den Transport hohe wirtschaftliche Schaden entstehen, die durch

eine durchgehende Besetzung mit einem Aufzugfiihrer vermieden werden kénnen.

Beim Vorbereiten der Verpackungseinheiten sind Einschrankungen der Gebidudegeometrie (z.B.
Turmale) sowie die max. zuldssigen Belastungen, d.h. die max. zuldssigen Verkehrslasten (siehe
Kapitel 3.13 Verkehrslasten) im Zusammenhang mit Eigengewichten und Nutzlasten der oben
angegebenen Transportgerate zu beachten. Erforderliche Ausnahmen sind vorab mit dem LOG
abzustimmen. Materialanlieferungen sind vorab so zu konfektionieren, dass sie reibungslos und ohne

Verzogerung zum Bestimmungsort gebiindelt transportiert werden kénnen.

3.10 Hebebiihnen / Mobilkrane / Silos etc.

Der Einsatz von GroRgeraten wie Mobilkrane, Hebeblihnen, Rollgeriiste, Silos etc. sind wahrend der
Ausbauarbeiten (Phase 3) aufgrund der bendétigten Stellfliche vom AN rechtzeitig mit dem LOG
abzustimmen. Alle GrolRgerate sowohl im Innen- wie auch im AuRenbereich sind wahrend der
Ausbauarbeiten (Phase 3) beim LOG anzumelden und mit Angaben Uber die nutzende Firma, den
Ansprechpartner und eine dauerhaft erreichbare Handynummer zu kennzeichnen (siehe Anlage 5:
Antrag Identifikationsschild). Der AN hat sich vor der Anlieferung von GroRgeraten lber zulassige
Belastbarkeiten der Geschossdecken im Arbeitsbereich zu informieren und dessen Einhaltung
eigenstandig sicherzustellen. GroRgerate, die kein Identifikationsschild haben oder deren
Ansprechpartner nicht erreichbar ist, werden im Falle einer Behinderung des Baustellenbetriebes

kostenpflichtig fiir den AN von der Baustelle entfernt.

3.11 Bau- und Montagegeriiste

Die Errichtung von Bau- und Montagegerusten ist mit allen Beteiligten so abzustimmen, dass keine
Behinderungen der Arbeiten Anderer oder eine Behinderung von logistischen Hauptwegen
stattfinden. Alle Geriste sind mit dem ausgefiillten Priifprotokoll fiir Arbeits- und Schutzgeriiste zu
kennzeichnen. Nach Riickbau des Gerlistes hat eine besenreine Reinigung der Riickbauflachen durch

den Hauptnutzer zu erfolgen.

3.12 Sicherheitsrelevante Schutzvorrichtungen

Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, aus arbeitstechnischen Griinden
entfernt, so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen entfernt, entsprechend wirksame
ErsatzschutzmalRnahmen zu ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der urspriingliche Zustand
wiederherzustellen. Schutzvorrichtungen dirfen nur in Absprache mit dem AG entfernt oder gedndert

werden.
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3.13 Verkehrslasten

Fiir den Transport und die Zwischenlagerung von Materialien sind die Angaben der maximal zuldssigen
Verkehrslasten unbedingt einzuhalten. Dies gilt besonders fiir befahrbare, unterbaute Bereiche.
Aufstellflaichen und Punktlasten sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen. Die zuldssigen
Verkehrslasten der GeschoRdecken sind zu beachten. Die Verpackungseinheiten sind vor Anlieferung
unter Beachtung der Eigengewichte und Nutzlasten der Transportgerdte entsprechend zu
dimensionieren. Eventuell erforderliche Lastverteilungsplatten fir den Einsatz von Hebe- und
Transportfahrzeugen sowie zum Schutz des Bodenbelags auf den Transportwegen und in den
Arbeitsbereichen sind vom AN zu stellen. Wahrend der Ausbauarbeiten (Phase 3) dirfen

Aufstellflachen, Lagerungen und Transporte nur in Absprache mit dem LOG erfolgen.

3.14 Containeranlage

Container fiir Bauherr und Objektiiberwachung:

Fir den Bauherrn und die Objektiiberwachung wird durch den LOG auf der Baustelle eine
Containeranlage bereitgestellt. Die Aufstellfliche der Containeranlage ist abhdngig von den
Ubergabepunkten der Medienversorgung (Strom / Wasser) und ist wiahrend der Bauphasen (Phase 1
bis Phase 3) mehrmals umzusetzen und anzupassen (siehe Anlage 2: Logistikphasenplan). Die

Abwasserentsorgung erfolgt Gber Fakalientanks.

Container fur Fachunternehmen wahrend der Tiefbauarbeiten (Phase 1):

Das Tiefbauunternehmen organisiert die fir das Gewerk erforderlichen Container (Biro-,
Mannschafts- und Sanitdrcontainer) selbststandig auf der dafiir vorgesehenen Aufstellfliche (siehe
Anlage 2: Logistikphasenplan). Die Aufstellfliche der Containeranlage ist abhangig von den
Ubergabepunkten der Medienversorgung (Strom / Wasser). Die Abwasserentsorgung hat iber

Fakalientanks zu erfolgen.

Container fur Fachunternehmen wahrend der Rohbauarbeiten (Phase 2):

Das Rohbauunternehmen organisiert die fiir das Gewerk erforderlichen Container (Biro-,
Mannschafts- und Sanitdrcontainer) selbststandig auf der dafir vorgesehenen Aufstellfliche (siehe
Anlage 2: Logistikphasenplan). Die Aufstellfliche der Containeranlage ist abhangig von den
Ubergabepunkten der Medienversorgung (Strom / Wasser). Die Abwasserentsorgung hat uber

Fakalientanks zu erfolgen.
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Container fur Fachunternehmen wahrend der Ausbauarbeiten (Phase 3):

Fir die beschéaftigten Unternehmen der TGA-/Ausbaugewerke wird auf der Baustelle eine zentrale
Containeranlage bereitgestellt (siehe Anlage 2: Logistikphasenplan). Die Aufstellfliche der
Containeranlage ist abhangig von den Ubergabepunkten der Medienversorgung (Strom / Wasser). Die

Abwasserentsorgung erfolgt tGiber Fakalientanks.

Der AN der TGA-/Ausbaugewerke ist vertraglich verpflichtet, die fir ihn benétigten Container (fir
Blro-, Pausen- und Umkleidezwecke) liber den LOG anzumieten. Der Einsatz von eigenen Containern

ist ausgeschlossen.

Der Containerbedarf liber die Anzahl, Art und Mietzeitraume der gewlinschten Container muss bis zur
Auftragsannahme dem AG und spatestens 10 AT nach Auftragsannahme dem LOG zur Vorausplanung

vorgelegt werden (siehe Anlage 9: Bedarfsanmeldung Container zur Miete).

Zwischen dem LOG als Vermieter und jedem Mieter wird ein schriftlicher Mietvertrag geschlossen
(siehe Anlage 10: Mietvertrag Container). Der Bestellvorlauf fiir eine Mieteinheit betragt

Wochen (vom LOG einzutragen) nach Zustandekommen eines unterschriebenen Mietvertrages.

In der Miete von Biiro-/Mannschaftscontainern ist eine anteilige Nutzung von Sanitdrcontainern
inbegriffen. Die Reinigung der Sanitdrcontainer erfolgt durch den LOG. Die Reinigung der Biiro-
/Mannschaftscontainer hat durch den Mieter (AN) unentgeltlich und regelmaRig, mindestens jedoch

wochentlich und bei Riickiibergabe der Mietsache zu erfolgen.

Erst nach Unterzeichnung des Mietvertrages und somit Akzeptanz der Mietbedingungen kann der
Mieter den Container beziehen. Bei Ubernahme/Ubergabe wird ein Zustandsprotokoll erstellt, in dem
auch etwaige festgestellte Mangel aufgelistet werden. AbschlieRend wird das Protokoll vom Mieter

(AN) und vom zustdndigen Mitarbeiter des LOG unterzeichnet.

Der Mieter (AN) verpflichtet sich, auch die gemeinschaftlich genutzten Container pfleglich zu
behandeln. Fir Gewaltschdaden an diesen Containern haften die Mieter (AN) gesamtschuldnerisch in
vollem Umfang, falls der Verursacher nicht eindeutig zu ermitteln ist. Fiir mitgebrachte Gegenstande
haftet der Mieter (AN) eigenstindig. Es findet eine stichpunktartige Uberpriifung der Container auf
Gewaltschaden und Einhaltung der Verpflichtung zur regelméaRigen Reinigung durch den LOG statt.

Materialcontainer

Flachen flr Materialcontainer stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfliigung (siehe Anlage 2:

Logistikphasenplan).

Je nach Mdglichkeit kdnnen in Absprache mit dem LOG mobile Schnellbaucontainer (Leichtbauweise)
zur Lagerung von Geraten/Material im Bereich der Tiefgarage und/oder auf dem Innenhof aufgestellt
werden. Die Anmietung kann auf Wunsch (ber den LOG erfolgen. Der Abruf eines

Schnellbaucontainers (iber den LOG erfolgt analog zur Vorgehensweise der sonstigen
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Containeranmietung (siehe Anlage 9 Bedarfsanmeldung Container zur Miete // sieche Anlage 11:
Mietvertrag Schnellbaucontainer). Die Reinigung der (iber den LOG gemieteten Materialcontainer hat

durch den Mieter (AN) regelmaRig und bei Riickiibergabe der Mietsache zu erfolgen.

3.15 Baustrom und Baubeleuchtung

Im Zuge der Logistikkonzeptplanung wurde fir die Baustelle (Phase 1 bis Phase 3) der geschéatzte
Leistungsbedarf ermittelt. Auf Basis des geschatzten Leistungsbedarfs und der bestehenden
Leitungstrasse auf der RomerstraRe entlang des Baufeldes wurde ein Konzept fir die Baustrom- und

Baubeleuchtungsanlage erstellt (siehe Anlage 12: Baustrom-Konzept).

Erganzend zu der Baubeleuchtung im Gebdude werden entlang der Romerstralle Lichtmaste

empfohlen und durch den LOG eingerichtet und vorgehalten.

3.16 Bauwasser und Abwasser

Wahrend der Tiefbauarbeiten (Phase 1):

In Abstimmung mit Stadtwerke Briihl GmbH ist seitens der Rémerstralle unmittelbar vor Bauteil D ein

Hydrant, welcher fiir die Frischwasserversorgung der Baustelle genutzt werden darf. Die
Frischwasserleitung ab Hydranten bis hin zur Containeranlage des Bauherrn/der Objektiiberwachung

einschlieRlich Anschlussarbeiten am Hydranten und Container erfolgt durch den LOG.

Wahrend der Rohbauarbeiten (Phase 2):

Mit Beginn der Rohbauarbeiten ist die Containeranlage des Bauherrn/der Objektliiberwachung
umzusetzen (siehe Anlage 2: Logistikphasenplan). Im unmittelbaren Bereich der neuen Aufstellflache
ist kein Hydrant vorhanden. Fiir die erforderliche Wasserversorgung ist durch den LOG in Abstimmung
und Zusammenarbeit mit den Stadtwerke Briihl GmbH ein neuer Wasseranschluss zu setzen. Dieser
Wasseranschluss wird auch fir die Containeranlage des Rohbauunternehmen genutzt. Die

Abstimmung hat daher auch mit dem Rohbauunternehmen zu erfolgen.

Wadhrend der oberirdischen Rohbauarbeiten (Phase 2b) und Ausbauarbeiten (Phase 3):

Sobald der Innenhof befahrbar ist und als Baustelleneinrichtungsflache genutzt werden kann, erfolgt
die Umsetzung der Containeranlage des Bauherrn/der Objektiiberwachung auf eine Aufstellfliche im
Innenhof (siehe Anlage 2: Logistikphasenplan). Im unmittelbaren Bereich der neuen Aufstellflache ist
kein Hydrant vorhanden. Fir die erforderliche Wasserversorgung ist durch den LOG in Abstimmung

und Zusammenarbeit mit den Stadtwerke Briihl GmbH ein neuer Wasseranschluss zu setzen.

Unabhangig der jeweiligen Bauphasen erfolgt die Abwasserentsorgung tiber Fakalientanks.
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3.17 Bewachung

Videouberwachung wahrend der Roh- und Ausbauarbeiten

Auf der Baustelle wird eine Videolberwachung mittels Kameratiirme eingerichtet, um Zugriffe von
aullen zu verhindern. Die Videoilberwachung kontrolliert zu den arbeitsfreien Zeiten der Baustelle die
Aullengrenzen des Baugeldandes. Gemessen an der Geometrie und GréRe des Baufeldes sind
voraussichtlich 5 Kameratirme erforderlich. Das Videobild wird auf einen vordefinierten
Detektionsbereich ausgerichtet. Offentliche Bereiche werden nicht detektiert. Die Anzahl der
Kameratlirme ist abhangig vom Detektionsbereich und nicht vorhersehbarer Hindernisse wie Bauteile

oder GroRgerate.

Im Alarmfall wird das Videobild per Mobilfunk an eine Meldezentrale Gbertragen und durch geschultes
Personal begutachtet. Je nach Situation kénnen die Tater direkt von der Meldezentrale durch den
eingebauten Lautsprecher angesprochen und vertrieben werden. Bei offensichtlichen Tatversuchen
wird direkt die Polizei oder ein Wachdienst verstandigt. Zusatzlich werden die Auffalligkeiten und

Tatversuche einem vom AG zu benennendem Ansprechpartner (Notrufliste) mitgeteilt.

Jeder Unternehmer hat dartiber hinaus sein Gewerk und den seiner Verantwortlichkeit unterliegenden
Bereich bzw. Material jederzeit individuell vor Beschadigung, Diebstahl oder unbefugtem Zutritt zu

schitzen.
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4 Anliefer- und Materiallogistik, Flachenmanagement

(Umsetzungszeitraum ab Phase 3, Ausbauarbeiten)

Die Anlieferverkehrssteuerung hat die Aufgabe, die Anliefervorgange und den Baustellenverkehr auf
dem Baufeld zu koordinieren. Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse im Baustellenbereich kann es
zu Interessensiiberschneidungen im Bereich der Nutzung der Anliefer- und Entladezonen aller am Bau
Beteiligter kommen. Die knappe Realisierungszeit verlangt eine ,Just-In-Time“-Versorgung. Dies
beinhaltet eine durchgdngige Planung des Materialflusses von der Entladezone bis zum
Verarbeitungsort (im AuRenbereich oder in der Etage) in Abhdngigkeit der Ablaufplanung. Die
Lieferungen sind daher quantitativ mit der Terminplanung abzustimmen. Erforderliche groRere
Anliefermengen sind in Abhdngigkeit der Lagermoglichkeiten gesondert zu planen und mit dem LOG
frihzeitig abzustimmen. Der LOG hat die Aufgabe die Interessen der einzelnen Unternehmer zu
koordinieren, so dass moglichst geringe Reibungsverluste entstehen und allen Beteiligten mdglichst

optimale Baubedingungen zur Verfligung gestellt werden.

4.1 Anlieferbedingungen

Die folgenden Bedingungen gelten fiir alle Transporte zur und von der Baustelle. Unerheblich ist dabei,
was befordert oder abgeholt werden soll. Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen fihrt zu
Mehrkosten, die sich sowohl aus Stérungen des logistischen Ablaufes als auch aus anfallenden

Entgelten bei Zuwiderhandlung im Wiederholungsfall ergeben kénnen.

Verantwortlich flir die Einhaltung dieser Bedingungen ist immer der Besteller des Transportes bzw. der
zustandige direkte Vertragspartner des Auftraggebers (AN). Dieser hat daher auch die ggf. anfallenden

Entgelte bei Zuwiderhandlung zu tragen.

Bitte Informieren Sie Ihren Lieferanten oder Transportunternehmer (iber die vorliegenden
Bedingungen, die Anfahrtsroute und die geplante Anlieferung, damit dieser die Lieferung ptinktlich

und ordnungsgemal sicherstellen kann.

Alle Transporte sind auf dem Online-Logistik-Portal (siehe Kapitel 3.7) vorab anzumelden. Durch die
Avisierung und Reservierung von Anlieferzeiten wird grundséatzlich der Lieferverkehr zlgig
abgewickelt. Dennoch kann es zu Verzogerungen kommen, wenn Ereignisse wie Ausfall von Aufziigen,
Wetterbeeintrachtigungen, Schwierigkeiten bei der Entladung des vorangegangenen LKW o.3. die
Entladung beeintrachtigen. Hieraus kdonnen keine Forderungen oder Schadensersatzanspriiche

abgeleitet werden.

Die Annahme und Uberpriifung der Lieferung hat durch einen Verantwortlichen des Bestellers zu

erfolgen, der wahrend des gesamten Entladevorganges anwesend sein muss.
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Fiir einen reibungslosen Transport sind die maximal zuldssigen Lasten und eventuelle geometrische
Zwange unbedingt einzuhalten. Die Verpackungseinheiten sind im Vorfeld entsprechend zu
dimensionieren. Umpackarbeiten auf der Baustelle behindern die nachfolgenden Anlieferprozesse und

sind unerwiinscht.

4.1.1 Avisierung und Transportanmeldung

Fir die Avisierung der Transporte st durch den AN das Online-Logistik-Portal
(Transportanmeldesystem, siehe Kapitel 3.7) zu verwenden. Bei diesem Verfahren gibt der LA alle
seine Lieferungen sowie die Lieferungen seiner NU mit festgelegten Parametern (Lieferzeit, Lieferort,

Fahrzeugtyp, Lieferinhalt, zusatzliche Servicewiinsche etc.) an.

Die Online-Avisierung der Transporte erfolgt jeweils mit mindestens 3 AT Vorlauf. Bei Feiertagen
verschiebt sich die Avisierungsfrist entsprechend. Dieser Vorlauf ist fiir eine ausreichende Planung der

Ablaufe auf der Baustelle notwendig.

Lieferungen, bei denen ggf. behordliche Genehmigungen, Verkehrssicherung, bauliche Vorleistungen,
Vorbereitung von Mobilkranstandorten etc. notwendig sind, miissen als Sonderlieferungen mind. 14
AT vor Anliefertermin angemeldet werden. Sofern erforderlich, wird nach Bedarf fiir den Einzelfall eine
Losung durch den AN und den LOG erarbeitet. Die Umsetzung inkl. erforderlicher ggf. behérdlicher
Genehmigungen, Verkehrssicherung, baulichen Vorleistungen, Vorbereitung von
Mobilkranstandorten etc. ist die Sache des bestellenden AN. Der LOG greift, soweit es ihm moglich ist,

unterstitzend ein.

Nach Priifung der Méglichkeiten und evtl. Anderungen der Avisierungsanfrage erhilt der AN eine
Bestatigung per Mail mit der Verpflichtung, diese als Begleitschein erganzend zur
Anfahrtsbeschreibung (siehe Anlage 3) an seinen Transporteur weiterzuleiten. Diese Bestatigung
beinhaltet alle notwendigen Informationen fir den Lieferanten/ Spediteur (Lieferadresse,

Kontaktnummer usw.).

Ist das gewiinschte Zeitfenster nicht realisierbar, werden dem LA durch den LOG Alternativen
angeboten. Kommt es zu keiner Einigung zwischen dem LOG und dem betreffenden AN, so wird ggf.

die Bauleitung des AG oder ein vom AG benannter Vertreter die Prioritdten festlegen.

Bei aus dem Bauablauf begriindeten Abweichungen behilt sich der LOG vor, Anderungen (innerhalb 1
AT) im Lieferplan vorzunehmen. Aus der Planung und Verschiebung der gewlinschten Lieferzeit kbnnen

die betroffenen Unternehmen keine Anspriiche geltend machen.

Alle bestatigten Transportvorhaben werden in tagesaktuellen Anlieferpldanen zusammengestellt und

stehen den Beteiligten zur Einsichtnahme zur Verfligung.

Der AN hat dafir Sorge zu tragen, dass die verbindliche Anlieferzeit durch seinen
Lieferanten/Spediteur eingehalten wird. Nachtrégliche Anderungen kénnen nur iiber den LOG erfolgen

und sind unverziiglich abzustimmen. Jede Verdanderung bzw. Abmeldung der gewtlinschten Lieferzeit
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ist sofort, spatestens jedoch 2 AT vor dem geplanten Liefertermin, dem LOG anzuzeigen, um evtl. noch
Umplanungen durchfiihren zu koénnen. Nicht genutzte Avisierungen sind zurlickzugeben bzw.

abzumelden.

Wird das vereinbarte Zeitfenster nicht eingehalten, muss das Fahrzeug auf das nachste verflgbare
Zeitfenster warten, was nicht unbedingt derselbe Werktag sein muss. AuBerdem wird fir fehlende

Avisierungen oder Abweichungen ggf. ein Aufwandsentgelt erhoben.

Fiir nicht freigegebene Anlieferungen kann der LOG keine Leistungen erbringen. Falls keine Freirdume
in der Baustelleneinrichtung vorhanden sind, missen diese sogar aktiv abgewiesen werden. Alle

darauffolgenden Schaden und Kosten tragt der verantwortliche AN selbst.

4.1.2 Entladezonen

Die Auswahl der Entladezonen erfolgt in Abhdngigkeit der Transportanmeldung und soweit moglich

unter Beachtung der anzudienenden Bauteile bzw. Transportgerate (z.B. Aufziige).

Der Ladevorgang hat unverziiglich, zligig und unterbrechungsfrei zu erfolgen, damit nachfolgende
Anliefervorgange nicht behindert werden. Die Entladezonen sind schnellstmoglich wieder freizugeben
und in einem ordentlichen Zustand zu hinterlassen. Jegliche Zwischenlagerungen in den Ladezonen
sind nur in Abstimmung mit dem LOG moglich und zudem auf das duflerst notwendige Mal und Zeit

fiir die direkte Verbringung zur Lagerflache oder Arbeitsort zu reduzieren.

Der AN ist fur den Riicktransport seiner Pfandpaletten selbst verantwortlich. Der Riicktransport der
Pfandpaletten ist durch den AN regelmaRig durchzufiihren, mindestens wdchentlich. Erfolgt hierfir
eine separate Abholung, ist hierfir eine entsprechende Transportanmeldung (iber das Online-Logistik-

Portal (Transportanmeldesystem, siehe Kapitel 3.7) vorzunehmen.

4.1.3 Anfahrt und Anfahrtssteuerung
Die Anfahrt erfolgt gemal Anfahrtsbeschreibung (siehe Anlage 3: Informationen zur Anfahrt).

Alle andienenden Fahrzeuge haben erst die definierten ,Pufferzonen” anzufahren, um sich dann
mindestens 30 min vor dem gebuchten Zeitfenster bei dem LOG anzumelden. Von hier aus findet eine
geordnete Weiterleitung zur Baustelle unter Zuweisung einer Entladezone statt. Bei telefonischer
Ankiindigung wird die Lieferzeit mit der Avisierung verglichen und die Entladefahigkeit auf der

Baustelle tberprift.

Auf dem Baufeld besteht kein Raum fiir groe Rangier- und Wendemandver. Eine Anfahrt mit
Hangerzligen (3-Achser mit Anhénger) ist im Bereich der RomerstraRe moglich. Fir das erforderliche

Einweisungspersonal bei Rangierarbeiten ist der AN selbst verantwortlich.

Flr eine storungsfreie Koordination und Einweisung der Fahrzeugstrome ist den Anweisungen des

Logistikpersonals zwingend Folge zu leisten. Es ist dabei zu beachten, dass der Tagesbetrieb der
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umliegenden Geschafts- und Wohnhauser sowie auch der angrenzende Strallenverkehr nicht gestort

werden darf.

Fahrzeugverkehr ist auf die ausdriicklich ausgewiesenen Wege beschrankt. Unbefestigte Wege diirfen

nicht mit schwerem Gerat oder Fahrzeugen befahren werden.

Privatfahrzeuge sind nicht berechtigt die Baustelle zu befahren und unter Beachtung von Park- und
Halteverboten anderorts abzustellen. Eine Behinderung von FuRgdnger- bzw. Kraftfahrzeugverkehr ist
dabei auszuschlieRen. Kleintransporter und Busse kénnen, wenn es die Situation zuldsst, nur kurzzeitig
zum Be- und Entladen auf das Baufeld einfahren. Der Be- und Entladevorgang ist so schnell wie moglich

abzuwickeln. Bei Nichteinhaltung dieser Regelung kann die Einfahrt zur Baustelle verwehrt werden.

Nach Beendigung des Entladevorgangs hat das Fahrzeug unverziglich die Baustelle zu verlassen. Fir
nicht genehmigtes Halten, Abstellen und Entladen vor oder in der Ndahe der Baustelle wird bei
VerstoRen gegen das Logistikhandbuch ein Entgelt erhoben (siehe Kapitel 6.1 VerstoBe gegen das
Logistikkonzept). Nicht genehmigte Fahrzeuge konnen nach Ermessen des Logistikpersonals wieder in
den offentlichen StraBenverkehr zurickgeschickt werden, um Behinderungen in der geplanten
Baulogistik zu vermeiden. Das Parken oder Halten auf nicht ausdriicklich dafiir gekennzeichneten

Flachen in oder um die Baustelle ist nicht erlaubt.

Fahrzeuge, die ohne Einhaltung des vorgeschrieben Anmeldeverfahrens die Baustelle anfahren,
erhalten keinen Zugang und werden strikt abgewiesen. Zusatzlich kann der verantwortliche AN bei
Zuwiderhandlung mit einem Entgelt belangt werden (siehe Kapitel 6.1 VerstoRe gegen das

Logistikkonzept).

Fir die Einhaltung baulogistischer Vorgaben durch Lieferanten tragt der AN die Verantwortung.

4.2 Materiallogistik

Der AN ist fur die Entladung und den Transport seiner Materialien selbst verantwortlich. Er hat fir
seine zu erbringenden Transportleistungen ausreichend Hilfsmittel und Personal einzuplanen und
vorzuhalten. Folgekosten, die aufgrund einer Uberschreitung der Entladedauer entstehen, werden an

den Verursacher weitergeleitet.

4.3 Warensicherung und Haftung

Der Besteller von Material ist grundsatzlich fiir die Warensicherung selbst verantwortlich und hat dafir
Sorge zu tragen, dass die Materialien so gepackt bzw. gesichert sind, dass ein ziigiges und sicheres
Entladen und Verfahren mit den verfligbaren Hilfsmitteln moglich ist. Entstehende Schaden infolge
nicht fachgerechter Verpackung gehen zu Lasten des Bestellers. Ein Umpacken oder Befestigen von
Material auf Palette hat aus Zeit- und Platzgriinden ausnahmslos auRerhalb der Baustelle zu erfolgen.

Die Organisation der Materialtransporte obliegt der Verantwortung des Bestellers und ist wahrend des
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gesamten Ladevorgangs/Baustellentransports durch einen Verantwortlichen zu begleiten. Im Rahmen
der Warensicherung missen die Lieferungen eindeutig gekennzeichnet werden. Nur so ist eine
zielfiihrende Verbringung und Lagerung der Materialien moglich (siehe Anlage 8:

Materialkennzeichnung).

Der LOG ist fiir die Koordination der Logistikaufgaben zustandig. Fiir Beschadigungen, Diebstahl
und/oder Verlust wihrend der Lagerphasen und/oder des Transportes einschlieRlich Be- und
Entladung haftet der jeweilige AN selbst. Bei Diebstahl ist die Polizei und der AG umgehend durch den
AN zu benachrichtigen. Flr eingebaute Materialien gelten die Bedingungen der vom AN

abgeschlossenen Bauleistungsversicherung.

4.4 Flaichenmanagement

Lagerflachen in- und auBerhalb des Gebaudes kénnen nur in begrenztem Umfang und ausschlieBlich
mit Genehmigung durch den LOG bereitgestellt werden. Flachen fiir die Vormontage stehen ohne
Abstimmung mit dem LOG auf der Baustelle nicht zur Verfigung. Die Nutzung der temporaren
Lagerflachen wird von dem LOG koordiniert. Gelagerte Materialien sind eindeutig zu kennzeichnen
(siehe Anlage 8: Materialkennzeichnung). Zugewiesene Flichen koénnen aus Griinden des
Baufortschrittes wieder entzogen werden. Dem Unternehmen wird dann eine angemessene Frist zur
Berdumung gesetzt. Erfolgt dies nicht, ist der LOG berechtigt eine Zwangsrdumung in Form einer
Ersatzvornahme durchzufiihren. Die Kosten der Berdumung sind vom zustdndigen AN zu tragen (siehe

Kapitel 6 Ponalen und Entgelte fiir zusatzliche Leistungen).

Die Haftung fiur Frachtauftrdge, die durch die ProSite GmbH durchgefiihrt werden, richtet sich
zwingend nach den §§ 407 ff HGB. GemaR § 431 HGB ist die Haftung des Frachtfiihrers auf 8,33

Sonderziehungsrechten fir jedes Kilogramm der beschadigten Sendung begrenzt.

Die Bereiche um die Bau-/Aufziige, Fluchtwege und ausgewiesene Transportwege sind durch die AN
zwingend frei zu halten. Lagern dennoch Materialien in den vorgenannten Bereichen, werden diese
sofort und ohne weitere Ankiindigung zu Lasten des AN berdumt. Fiir Schaden, die infolge einer
Ersatzvornahme entstehen konnen, wird keine Haftung durch den LOG {ibernommen. Die
Gesamtschuld verbleibt ausdriicklich beim Verursacher. Das eigenméachtige Einrichten von
Materialrdumen (z.B. durch Einbau von Bautiiren) ist nicht gestattet. Eigenméchtig verschlossene
Rdaume werden kostenpflichtig und ohne Riicksichtnahme auf den sich darin befindlichen Inhalt
geoffnet. Schiittgliter diirfen ausschliefllich in Silos, Containern o.4. auf den zugewiesenen Flachen
gelagert werden. Estrichmischplatze sind so zu gestalten, dass eine freie Verteilung des Sandes nicht

moglich ist.
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5 Entsorgungslogistik und Sauberkeit der Baustelle

(Umsetzungszeitraum ab Phase 3, Ausbauarbeiten)

Die koordinierte Entsorgungslogistik hat das Ziel einer lberdurchschnittlich sauberen Baustelle -
verbunden mit einer Verringerung der Unfallgefahr und Minimierung des logistischen Aufwands. Der
Einsatz einer zentralen Entsorgungslogistik reduziert die Nutzung von wertvollen
Baustelleneinrichtungsflichen (BE-Flachen) und entlastet darliber hinaus die AN bei der

Eigenorganisation der Abfallentsorgung, was zu einer Steigerung der allgemeinen Bauleistung fiihrt.

5.1 Entsorgungslogistik

Eine gezielte Minimierung oder vorzugsweise die Vermeidung von Abféllen hat zum Ziel, Kosten und
Aufwand zu reduzieren. Soweit wirtschaftlich sinnvoll und vom Ablauf moglich werden die Abfalle
bestmoglich  getrennt, um  diese einem  geregelten  Entsorgungskreislauf  gemaR
Kreislaufwirtschaftsgesetz zufihren zu konnen. Durch geeignete Verfahren in der Entsorgungslogistik
soll der Aufwand fir die ausfihrenden Unternehmen auf ein Minimum reduziert und dariiber hinaus
eine Uberdurchschnittliche Sauberkeit der Baustelle erreicht werden. Zur Schonung logistischer
Ressourcen in der Baustelleneinrichtung nutzen alle ausfihrenden Firmen die gleichen
Entsorgungssysteme. Die  Entsorgung wird unter Einbindung eines zertifizierten
Entsorgungsfachbetriebes und unter Beriicksichtigung der offentlich-rechtlichen Bestimmungen,
insbesondere der Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der Baustellenordnung und den

Vorgaben des Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz der Baustelle durchgefihrt.

5.1.1 Entsorgungsprinzip - Zentraler Entsorgungshof

Die logistischen Anforderungen der Baustelle verlangen einen einheitlichen Prozess auch in der
Entsorgung, um einen zlgigen und kostenglinstigen Ablauf sicherstellen zu kénnen. Der LOG ist
Ansprechpartner fiir alle Projektbeteiligten auf der Baustelle und weist die zustandigen LA der

gemeldeten AN in das Abfallentsorgungskonzept ein.

Der LOG organisiert und betreibt einen Entsorgungshof bestehend aus mehreren GroRcontainern im
Bereich des Innenhofes fir den effizienten Umschlag der Abfille und zur sortenreinen
Abfallentsorgung. Bei diesem System entsorgen die Gewerke ihren sortenreinen Abfall direkt in die
Container am Entsorgungshof. Die Abfallcontainer (bis 10m3) werden getrennt nach den
verschiedenen Fraktionen durch den LOG aufgestellt. Um die sortenreine Entsorgung der AN zu
Uberwachen und bei Bedarf direkt intervenieren zu kénnen wird der Entsorgungshof durch den LOG

ausschlieBlich zu definierten Zeiten getffnet (siehe Kapitel 3.4 Betriebszeiten der Baustelle).
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Entsorgungsschema: Entsorgungshof

Die Auftragnehmer sortieren taglich ihre Abfalle und entsorgen diese in die daflir vorgesehenen

Abfallbehélter. In die Abfallbehdlter werden alle reguldr anfallenden Bauabfille aus dem Bereich

Ausbau gemall der unten genannten Auflistung entsorgt. Folgende Haupt-Abfallarten werden aus

heutiger Sicht iber die Bauzeit getrennt erfasst und entsorgt:

1.

Bauschutt < 0,6 m Kantenldnge (Abfallschliissel Nr. 17 01 07)
Stemm-, Maurer-, Putz-, Fliesen- und Estricharbeiten. Es wird ein unbelasteter Mischbauschutt

zur Verwertung (Bauschuttaufbereitung) erfasst.

Bau- und Verpackungshoélzer (Abfallschliissel Nr. 17 02 01)
Schal- und Hilfsholzer und Holzreste werden als Holzmischfraktion erfasst und einer

Holzverwertung zugefiihrt.

Gemischte Metalle (Abfallschliissel Nr. 17 04 07)

Bewehrungs- und Einbaureste werden als Mischschrott erfasst und der Verwertung zugefihrt.

Pappe, Papier, Karton (Abfallschliissel Nr. 15 01 01)
Bei der Anlieferung von Bauteilen und Baustoffen entstehen Verkaufs-, Um- und

Transportverpackungen.

Mischfolie, sauber und bunt (Abfallschliissel Nr. 15 01 02)
Bei der Anlieferung von Bauteilen und Baustoffen entstehen Verkaufs-, Um- und

Transportverpackungen.

Gipsabfille, sauber ohne Fremdstoffe (Abfallschliissel Nr. 17 08 02)
Durchfiihrung von Trockenbauarbeiten (z.B. abgetrocknete Spachtelmasse, Putzreste, GK-
Platten,...)
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7. Mineralwolle / EPS / XPS, nicht kontaminiert, verpackt in Sacken (Abfallschliissel Nr. 17 06 04)

Durchfiihrung von Dammarbeiten, Sacke kdnnen gegen Geblhr beim LOG bezogen werden

8. Baumischabfille (Abfallschliissel Nr. 17 09 04)
Mischabfallfraktion fiir anfallende Kleinstabfallmengen, die nicht sortierfahig sind. Der
Baustellenmischabfall wird einer Baustellenabfallsortieranlage zugefiihrt und verwertbare Stoffe

herausgezogen.

Durch den LOG erfolgt eine vollstandige gesetzlich geforderte Nachweisfiihrung und Abfallbilanz. Die
Entsorgung aller regularen Abfalle ist pauschal Uber den AG abgegolten. Es findet keine weitere
Kostenerhebung bei Abfallibernahme fiir die AN statt. Die Entsorgung zusatzlicher, vermeidbarer
sowie nicht sortierter Abfalle erfolgt gesondert in direkter Absprache mit dem LOG (siehe Kapitel 6.2
Entgelte fiir zusatzliche Leistungen”). Konstruktionen sind in die Bestandteile zu zerlegen
(Kantenlange < 60cm) , Kartons miissen ausgeleert und zerkleinert sein und Mineralwolle in geeignete,
verschlossene Sacke verpackt werden (Sacke konnen gegen Gebilhr beim LOG bezogen werden). Das
Auswaschen von Materialeimern (z.B. Farbe) ist generell auf der Baustelle nicht gestattet. Die

Vorgehensweise ist mit dem LOG abzustimmen.

Nicht im Entsorgungskonzept enthaltene Abfélle

Die Entsorgung der anfallenden Abfdlle durch die Gewerke Auflenanlagen und Rohbau sind nicht
Bestandteil dieses Abfallentsorgungskonzeptes und konnen, falls gewiinscht, gesondert vereinbart
werden. Im Konzept nicht enthalten sind zudem irreguldre Entsorgungskosten fir Abfille aus
nachtréglichen AnderungsmaRnahmen, Umbauten, Schlechtleistungen und Abbrucharbeiten. Ebenso
sind Abfélle aus BauhilfsmaRnahmen und Baubhilfskonstruktionen (z.B. Kranfundamente, Verbauholz,
provisorische Rampen, Bautreppen, Schutzabdeckungen, Kletterschalungen etc.) nicht im Konzept
enthalten. Diese fihren zu einem zusatzlichen Verglitungsanspruch, falls nicht gesondert vereinbart.
Materialentsorgung (z.B. Material aus Fehl- und/oder Zuviel-Lieferung sowie Materialverschnitt gréRer
10% der Materialabmessung) ist im Abfallentsorgungskonzept ebenfalls nicht beriicksichtigt und fiihrt
zu einem zusatzlichen Vergitungsanspruch gegenliber dem verantwortlichen AN. Der Anfall solcher
Abfalle ist spatestens bei der Entstehung durch den verantwortlichen AN beim LOG zwecks
Dokumentation und Absprache der Kostenlibernahme anzumelden. Erfolgt dies nicht, behdlt sich der

LOG eine Schatzung des Mehraufwandes vor.

Sondermiill, gefahrliche Abfalle und Abfalle, die nicht zu oben aufgefiihrten Fraktionen gehoren, sind
nicht Bestandteil des Entsorgungskonzeptes. Jeder AN ist flr die Entsorgung von gefdhrlichen Abfallen

eigenverantwortlich. Der LOG kann bei der Entsorgung beraten und unterstitzen.
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5.2 Sauberkeit der Baustelle

Ordnung und Sauberkeit bilden das Fundament fiir effektive und sichere Arbeitsabldaufe. Eine
aufgeraumte Baustelle filhrt zu einer zuverldssigeren Baulogistik, da ein schnellerer und routinierter
Materialfluss ermoglicht wird. Zusatzlich wirkt eine aufgerdumte Baustelle Arbeitsunfillen entgegen.
Daher ist das Abstellen von Abfall und Verpackung in den Treppenhdusern und Fluchtwegen

grundsatzlich verboten.

Es besteht fir alle am Bau beteiligten Unternehmen eine permanente Reinigungspflicht. Dies
bedeutet, dass der entstehende Abfall taglich aus den eigenen Arbeitsbereichen gesammelt und
entsprechend dem vorliegenden Entsorgungskonzept entsorgt wird. Spatestens am Ende des
Arbeitstages ist der Arbeitsplatz besenrein zu hinterlassen. Die 6kologischen Ziele des Bauherrn
erfordern eine moglichst staubfreie Bauabwicklung. Alle staubproduzierenden Arbeiten wie z.B.
Schneiden, Schleifen und Bohren sind mit entsprechender Absaugvorrichtung vorzunehmen. Beim
Reinigen der Bodenflichen sind vertrdgliche staubbindende Mittel oder geeignete Sauggerite

einzusetzen.

Die Abwasserleitungen innerhalb des Gebdudes dirfen vom AN nicht verwendet werden. Bei
Zuwiderhandlung erfolgt eine Rohrreinigung durch den AG. Die Kosten werden dem AN in Rechnung

gestellt.

Das Verunreinigen von BaustraBen (z.B. Restbeton) und das Abkippen von Waschwasser aus
Reinigungsvorgangen sind ausdriicklich untersagt. Beim Reinigen von Moértel- bzw. Betonkibeln und

Betonfahrzeugen ist darauf zu achten, dass das Reinigungswasser aufgefangen wird.

5.2.1 Logistische Ubernahme der Rohbauflidchen an den Ausbau

Bevor der LOG die fertiggestellten Rohbauflachen in das Baulogistikmanagement fir den Ausbau
libernimmt, erfolgt eine gemeinsame optische Abnahme. Die Ubergabe der Flichen erfolgt im
besenreinen Zustand und wird in einem Protokoll dokumentiert. Offene Mangel sind vom

Rohbauunternehmen innerhalb von 2 AT zu beseitigen, um die Ausbautatigkeiten nicht zu behindern.

5.2.2 Gebidudemanagement zur Uberwachung der Sauberkeit

Der LOG stellt sicher, dass die AN ihrer Verpflichtung in Punkto Sauberkeit und Ordnung nachkommen.
Hierfiir werden von dem LOG im Ausbaubereich arbeitstiglich Rundginge zur Uberwachung der
durchgefiihrten Abfallberdumungen und der Sauberkeit durchgefiihrt. Materialien sind zwingend
geordnet zu lagern und als diese kenntlich zu machen, damit sie nicht versehentlich als Abfall entsorgt
werden (siehe Anlage 8 Materialkennzeichnung). Bei Nichteinhaltung der allgemeinen Raumungs-
und Reinigungspflicht werden am gleichen Arbeitstag Begehungsprotokolle erstellt und dem

betreffenden AN bzw. dem LA zur Nachsorge elektronisch zugestellt (E-Mail).
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Kommt der AN der informell zugestellten Aufforderung zur Berdumung (Begehungsprotokoll)
innerhalb des dort vorgegebenen Zeitrahmens nicht nach, werden die erweiterten/aktualisierten
Begehungsprotokolle dem zustdandigen AN in Form einer formellen Mangelanzeige mit verbindlicher
Fristsetzung elektronisch zugestellt (E-Mail). Bei diesem Vorgang wird der AG in den Verteiler
aufgenommen. Bei Unklarheiten/Widersprichen missen die Verantwortlichen der AN umgehend den
LOG informieren. Pauschale oder spatere Rickweisungen von Mangelanzeigen sind gegenstandslos.
Widerspriiche kénnen nur geltend gemacht werden, wenn Sie innerhalb der Berdumungsfrist im
Rahmen einer gemeinsamen Begehung geklart werden. Angezeigte Mangel sind innerhalb von

maximal 1 AT vollstandig zu beseitigen.

Wird der Mangel nicht in der genannten Frist behoben, so erfolgt die Beseitigung (Ersatzvornahme)

ohne weitere Fristsetzung durch den LOG auf Kosten des aufgeforderten AN.

Bei Gefahr im Verzug, z.B. Versperrungen von Flucht- oder Logistikwegen wird ohne Vorankiindigung

und Frist der Missstand zu Lasten des verursachenden AN beseitigt.

Alle Ersatzvornahmen werden von dem LOG nachweislich und verursachergerecht dokumentiert und
Uber den AG abgerechnet (siehe Kapitel 6 Ponalen und Entgelte fiir zusatzliche Leistungen). Der LOG

ist berechtigt, im Namen und mit Vollmacht des AG die beschriebenen Verfahren direkt umzusetzen.
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6 Ponalen und Entgelte fiir zusatzliche Leistungen

6.1 VerstoRBe gegen das Logistikkonzept

VerstoRe gegen das Logistikkonzept sind als allgemeine Stérung zu sehen und fihren zu
Mehraufwendungen. Der LOG ist durch die Vereinbarung zwischen dem AG und AN berechtigt und
bevollmachtigt im Fall von VerstéBen gegen die Festlegungen des Logistikhandbuches und anderen
VerstoRen Ersatzvornahmen durchzufiihren und die Kosten wund Strafgebilihren fir den
hauptverantwortlichen AN zu erheben und einzufordern. Insoweit erhalt der LOG im Sinne eines
echten Vertrages zugunsten Dritter (§ 328 ff BGB) einen eigenen unmittelbaren Anspruch gegen den
hauptverantwortlichen Auftragnehmer. Die Abrechnung der durchgesetzten MaBnahmen fiir die AN
erfolgt von dem LOG an den AG, der aufgrund bestehender Verrechnungsmoglichkeiten und Vertrage
die Abrechnung dann mit den AN tatigt. Der direkt durch den AG beauftragte AN haftet ausdricklich
auch fir seine Nachunternehmer und erhalt vorab eine schriftliche Kostenanmeldung durch den LOG.
Alle Entgelte und Pdnale verstehen sich zuzliglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Eine Dokumentation
des der Rechnung zugrundeliegenden Sachverhaltes wird von dem LOG erstellt und an den direkt
durch den AG beauftragten AN ibermittelt. Berechtigte Widerspriiche sind innerhalb von 14 Tagen zu
formulieren. Im berechtigten Einzelfall knnen zusatzliche Baustellenverweise und grundsatzliche

Baustellenverbote ausgesprochen werden.

Pdnalen-Liste wird vom LOG nachgereicht

6.2 Entgelte fiir zusatzliche Leistungen

Der LOG kann je nach Verfligbarkeit einige zusatzliche Leistungen vor Ort erbringen, die nicht vom AG
getragen werden. Diese sind aufwandsabhangig durch den Besteller zu vergiten. Hierfiir werden
gesonderte schriftliche Leistungsauftrage formuliert, welche als Abrechnungsbasis dienen. Davon
ausgenommen sind Ersatzvornahmen. Zusatzliche Leistungen sind ein freiwilliger Zusatzservice des
LOG. Ein vertraglicher Anspruch auf diese Serviceleistungen besteht nicht. Die Inanspruchnahme der
zusatzlichen Leistung bedarf der rechtzeitlichen Absprache. Die Abrechnung der Zusatzleistungen
erfolgt durch LOG direkt mit dem AN.

Zusatzleistungen-Liste wird vom LOG nachgereicht
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7 Anlagen
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Anlage 1

Einweisungsbestatigung Logistikhandbuch fiir den Logistik-Ansprechpartner

(Einweisung durch den LOG / Antrag auf Zugang zum Onlineportal fiir Transportanmeldungen)

Hiermit bestatige(n) ich(wir), das Logistikhandbuch samt Anlagen erhalten zu haben und darin
eingewiesen worden zu sein. Die fir mich(uns) beschéaftigten Mitarbeiter und meine(unsere)
Nachunternehmer sowie die beauftragten Lieferanten und Spediteure werden von mir(uns) tber die
Bedingungen und Forderungen entsprechend unterrichtet und belehrt. Des Weiteren bestéatige(n)
ich(wir), dass die Bedingungen des Logistikhandbuches von mir(uns) beachtet und eingehalten
werden.

Mir ist klar, dass eine Missachtung des Logistikhandbuches zu Mehrkosten fiihren kann, welche

ich(wir) zu tragen habe(n).

Name, Vorname LA (Logistik-Ansprechpartner)

Firma

Anschrift (= Rechnungsadresse fiir Zusatzleistungen)

Mobiltelefon LA

E-Mail LA (= Benutzername fiir das Online-Anmeldeportal)

Datum, Unterschrift LOG Datum, Unterschrift LA

Hinweis: Ihre Zugangsdaten zum Online-Anmeldeportal erhalten Sie an die o.g. Emailadresse.
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Fir die rechtsverbindliche Vertretung wahrend meiner Abwesenheit (Urlaub, Krankheit etc.)

wird dem LOG folgende Person von mir persdnlich eingewiesen und benannt:

Name, Vorname LA (Vertretung Logistischer Ansprechpartner)

Mobiltelefon LA

E-Mail LA (= Benutzername fiir das Online-Anmeldeportal)

Fiir die rechtsverbindliche Beauftragung und Durchfihrung von zusatzlichen Leistungen laut
Logistikhandbuch werden dem LOG folgende befugte und unterschriftsberechtigte Ansprechpartner

des Auftragnehmers benannt:

Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Datum, Unterschrift LOG Datum, Unterschrift LA
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Anlage 2
Logistikphasenplan

Die aktuellen Logistikphasenpldane werden gesondert gesendet.
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Anlage 3

Information zur Anfahrt

Die Anschrift der Baustelle fiir Anlieferungen lautet:

Neubau Hauptfeuer- und Rettungswache
RoémerstraRe 117
50321 Briihl

Geodaten: 50.82277130810705, 6.893476882113743

what3words: https://w3w.co/symbolisch.raten.spielerisch

Die Anfahrt der Baustelle ist anmeldepflichtig.
Eine direkte Anfahrt der Baustelle ist aufgrund der beengten Verkehrssituation ausdriicklich untersagt.

Fahrzeuge, die ohne Einhaltung des vorgeschriebenen Anmeldeverfahrens die Baustelle anfahren,

erhalten keinen Zugang und werden strikt abgewiesen. Zusatzlich kann das verantwortliche AN mit

einer Strafgeblhr belangt werden.

Alle andienenden Fahrzeuge haben sich mindestens 30 min vor Erreichen der Baustelle bei der

Logistikzentrale telefonisch zu melden und sich die Freigabe zur Anfahrt bestatigen zu lassen.

Voraussetzung fir die Anfahrtsfreigabe ist die zuvor ordentlich getatigte Anmeldung der Lieferung mit

zugehoriger Freigabe durch den LOG.

Logistikzentrale: wird vom LOG eingetragen

Geben Sie bitte lhrem Lieferanten / Spediteur alle notwendigen Informationen, damit es nicht

aufgrund fehlender Kommunikation zum unnétigen Regelversto kommt!
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Folgende Pufferzonen kdnnen fiir Leerlaufzeiten angefahren werden:
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Pufferzone ,,Rastplatz Am Blauen Stein, 53919 Weilerswist”
Fir Anfahrten aus Siiden/Westen kommend liber die A61

(Fahrtweg: ca. 16min bzw. ca. 15km)
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\! auen Stein

Bildquelle: https://www.google.com/maps
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Stadt Briihl
PROSITE

Pufferzone ,,Serways Raststatte Ville Ost, BAB1 Ville Ost, 50354 Hiirth”
Fir Anfahrten aus Siiden/Westen kommend uiber die A1

(Fahrtweg: ca. 25min bzw. ca. 20km)

Gertrudennof 5

BAUHAUS Hurth &
..

HERMULKEIM

Hurth|Park & Hurtt

|
e .~

H+ Hotel KolnHurth

1
!
°

- Serways Raslstitte
+ Ville Ost

RODDERORUBE

18311100

E BADORF
G Hotel Ling Bao
Phantasialand...

- B

v

Bildquelle: https://www.google.com/maps

Stand 12.06.2024, Index:- Projekt NFB




(%;J Stadt Briihl
PROSITE

Pufferzone ,,Serways Raststatte Ville West, BAB1 Ville West, 50354 Hiirth“

Fir Anfahrten aus Norden/Westen kommend uiber die A1

(Fahrtweg: ca. 18min bzw. ca. 17km)

Serways Raststitte, ;
villewest={ . /

Bildquelle: https://www.google.com/maps

Stand 12.06.2024, Index:- Projekt NFB



@ Stadt Briihl
PROSITE

Pufferzone ,,Autohof Eifeltor, Am Eifeltor 1, 50997 K6In“

Fir Anfahrten aus Norden/Osten kommend liber die A4

(Fahrtweg: ca. 19min bzw. ca. 12km)

A %

s 5% Rutoho Eifeltorle

L183111(0 Google
-

SN | il
Bildquelle: https://www.google.com/maps

Stand 12.06.2024, Index:- Projekt NFB



4 Stadt Brihl

PROSITE

Anlage 4

Kurzanleitung Online-Anmeldeportal

Wird vom LOG nachgereicht

Stand 12.06.2024, Index:- Projekt NFB



©53 Stadt Briihl
%QQJ PROSITE

Anlage 5

Antrag Identifikationsschild fiir Scherenbiihnen / Elektroameisen / Gabelstapler / etc.

Geratebezeichnung / Modell

Nachste UVV-Priifung

Eigengewicht (betriebsbereit)

Firma/Hauptunternehmer

Ansprechpartner Baustelle

Tel. Baustelle

Hiermit bestatige ich die Richtigkeit obiger Angaben. Ich verpflichte mich die zuldssigen
Gebaudetraglasten nicht zu Uberschreiten und das Gerat auf Verlangen des LOG / AG-Bauleitung

unverziglich zu entfernen.

Datum, Unterschrift LOG Datum, Unterschrift Auftragnehmer

Stand 12.06.2024, Index:- Projekt NFB



©53 Stadt Briihl
%ﬁ PROSITE

Anlage 6

Anmeldung von Arbeiten auBBerhalb der Regelarbeitszeit

Firma/Hauptunternehmer:

Ansprechpartner Baustelle:

(wahrend der gemeldeten Arbeitsphase)

Telefon:

Ich beantrage fiir den folgenden Zeitraum die Erlaubnis fir Arbeiten aulBerhalb der Regelarbeitszeit:

Datum: von Uhr bis Uhr

Art der Arbeiten:

Ich versichere die Arbeiten zu beaufsichtigen, keine Stérungen fir das Umfeld zu verursachen und fir

den ordentlichen Baustellenverschluss wahrend und nach meinen Arbeiten zu sorgen.

Datum, Unterschrift Auftragnehmer

Freigabe Bauleitung:
Die vom AG signierte Anlage ist beim LOG mit einem Vorlauf von 3 AT in Kopie bereitzustellen, damit

die Kameraliberwachungssysteme entsprechend den hier angegebenen Zeitraum angepasst werden.

Datum, Unterschrift Auftraggeber

Stand 12.06.2024, Index:- Projekt NFB



%gj Stadt Brih

PROSITE

Anlage 7
Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO

Videoiiberwachung

Wird vom LOG nachgereicht

Stand 12.06.2024, Index:- Projekt NFB



%@/@3 Stadt Briihl

PROSITE

Anlage 8

Materialkennzeichnung fiir das Flaichenmanagement

MATERIALKENNZEICHNUNG

Firma

Hinweis

Ansprechpartner vor Ort

Telefonnummer

Standort / Bereich

Geschoss / Ebene

Stand 12.06.2024, Index:-

Projekt NFB



4 Stadt Brihl

PROSITE

Anlage 9

Bedarfsanmeldung Container zur Miete

Wird vom LOG nachgereicht

Stand 12.06.2024, Index:- Projekt NFB



4 Stadt Brihl

PROSITE

Anlage 10

Mietvertrag Container

Wird vom LOG nachgereicht

Stand 12.06.2024, Index:- Projekt NFB



3 Stadt Bril

PROSITE

Anlage 11

Mietvertrag Material-Schnellbaucontainer

Wird vom LOG nachgereicht

Stand 12.06.2024, Index:- Projekt NFB
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PROSITE

Anlage 12

Baustrom-Konzept

Stand 12.06.2024, Index:- Projekt NFB
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Zusammenfassung

» Laut dem EVU ist ein maximaler Anschluss von 60 kVA mdglich

» Die Baustromanlage fur Rohbau und Ausbau wird von einer Trafostation (250 kVA) mit

Strom versorgt.

 Die Baustellenversorgung wird mittels Hauptverteilerschrank (HV400) auf dem Baufeld
versorgt. Fur die Stromversorgung der Krane, wurde je mit einer Leistung von 45 kW

gerechnet.
« Zur Uberquerung der Einfahrt werden Leerrohre verlegt.

» Treppenh&auser werden in jeder Etage beleuchtet.

© EGB-Gruppe 11.10.2023



Anschrift

« 1183 38-50, 50321 Bruhl (Rémerstralie)

© EGB-Gruppe 11.10.2023 4



Beschreibung der Symbole

- | ’ Trafostation 250 kVA

i

LED Verkehrswegeleuchte

HV4000 — NH3 Eingang, 2x NH2 Abgang, 4x NHOO Abgang

V160 — 2x 63A CEE Steckdose, 2x CEE32A Steckdose, 2x
CEE16A Steckdose, 6x Schuko Steckdose

V63 — 1x 63A CEE Steckdose, 2x CEE32A Steckdose, 2x
CEE16A Steckdose, 6x Schuko Steckdose

VK160FU (Kranverteiler) — 1x NHOO Abgang, 1x 63A

Steckdose, 1x CEE32A Steckdose, 1x CEE16A Steckdose,
1x Schuko Steckdose

VC160 (Verteiler Container) — 9x CEE32A Steckdose,3
Schuko Steckdose

TV63 - 2x CEE32A Steckdose, 2x CEE16A Steckdose,
6x Schuko Steckdose

© EGB-Gruppe 11.10.2023



Leistungsbedarf
Tiefbau

NF Verbraucher / Gerat Anzahl Scheinleistung | Leistungsfaktor | Wirkleistung je | Gesamtleistung] Scheinleistung | Strombedarf je] Gesamtstrom

' je Gerat (kVA) cos Phi Gerat (kW) (kW) Gesamt (kVA) Gerat (A) (A)
1 Mobilkran 1 20 0,95 19 19,00 20,00 28,87 28,87
2 Container Biiro/TU 4 2 0,95 1,9 7,60 8,00 2,89 11,55
3 Container Sanitar 2 6 0,95 57 11,40 12,00 8,66 17,32
4
gesamt cos Phi: 0,95
Gleichzeitigkeitsfaktor: 0,8
Effektiver Leistungsbedarf: 30,40 kw
tatséchlicher Leistungsbhedarf: 32,00 kVA
Strombedarf: 46,19 A

ProjNr. / Bauvorhaben Projektphase: Gez.: A. Erol )
E‘ B EGB Elektrogesellschaft fiir Baustrom ERW Briihl Rohbau / Ausbau Gepr.: version 1.0
mbH
( . " .
"~ BAUSTROM T;;g:g‘::”itr s Kunde: ProSite GmbH Planbezeichnung: Ersieltam 11102023 Mastab kein
Strangschema o




Leistungsbedarf

Hochbau-Rohbau

Nr Verbraucher / Gerat Anzahl Scheinleistung | Leistungsfaktor | Wirkleistung je| Gesamtleistung] Scheinleistung | Strombedarf je] Gesamtstrom

' je Gerat (kVA) cos Phi Gerat (kW) (kW) Gesamt (kVA) Gerat (A) (A)
1 Turmdrekran 2 45 0,95 42,75 85,50 90,00 64,95 129,90
2 Container Buro/TU 14 2 0,95 1,9 26,60 28,00 2,89 40,41
3 Container Sanitar 3 6 0,95 57 17,10 18,00 8,66 25,98
4 Materialcontainer 6 3 0,95 2,85 17,10 18,00 4,33 25,98
5 Beleuchtung 70 0,02 0,95 0,019 1,33 1,40 0,03 2,02
6
gesamt cos Phi: 0,95
Gleichzeitigkeitsfaktor: 0,8
Effektiver Leistungsbedarf: 118,10 kw
tatsachlicher Leistungsbedarf: 124,32 kVA
Strombedarf: 179,44 A

ProjNr. / Bauvorhaben Projektphase: Gez.: A. Erol )
E G B EGB Elektrogesellschaft fiir Baustrom ERW Briihl Rohbau / Ausbau Gepr.: version 1.0
mbH
| . " .
BAUSTROM T;;g:g‘::”itr s Kunde: ProSite GmbH Planbezeichnung: Ersieltam 11102023 Mastab kein
Strangschema o




Leistungsbedarf

Hochbau-Hulle, Ausbau, TGA

|

u Scheinleistung | Leistungsfaktor | Wirkleistung je| Gesamtleistung| Scheinleistung | Strombedarf je| Gesamtstrom |
N Verbraucher /Gerat Anzahl e Gerat (kva) cos Phi Gerat (kW) (kW) Gesamt (kVA) | Gerat (A) A |
1 Turmdrehkran 2 45 0,95 42,75 85,50 90,00 64,95 129,90 |
2 Container Buro/TU 29 2 0,95 1,9 55,10 58,00 2,89 83,72 \
3 Container Sanitar 5 6 0,95 57 28,50 30,00 8,66 43,30 \
4 Materialcontainer 10 3 0,95 2,85 28,50 30,00 4,33 43,30 \
5 Bauaufzug 3 2 0,95 1,9 5,70 6,00 2,89 8,66 \
6 Beleuchtung 70 0,02 0,95 0,019 1,33 1,40 0,03 2,02 ‘
7 |
gesamt cos Phi: 0,95
Gleichzeitigkeitsfaktor: 0,8
Effektiver Leistungsbedarf: 163,70 kw
tatséchlicher Leistungsbedarf: 172,32 kVA
Strombedarf: 248,72 A

ProjNr. / Bauvorhaben Projektphase: Gez.: A. Erol )
E G B EGB Elektrogesellschaft fiir Baustrom ERW Briihl Rohbau / Ausbau Gepr.: version 1.0
mbH
( . " .
"~ BAUSTROM T;;g:g‘::”itr s Kunde: ProSite GmbH Planbezeichnung: Ersieltam 11102023 Mastab kein
Strangschema




Ubersichtsplan - Tiefbau

i’ “\“giﬂ' :

ProjNr. / Bauvorhaben Projektphase: Gez.: A. Erol
Rohbau / Ausb: Gepr.: Version 1.0
EGB Elektrogesellschaft fiir Baustrom - ohbau / Ausbau epr. ‘ersion
FRW Brihl
mbH
Haarl Str. 31 y .
S 1;?;;2::”nr Kunde: ProSite GmbH Planbezeichnung:
BAUSTROM Erstelltam:  11.10.2023 MaRstab: kein
Strangschema

© EGB-Gruppe 11.10.2023
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Beleuchtungsschema EG
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Beleuchtungsschema 3.0G
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Etagenverteiler Schnitt (Beispiel)
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Strangschema

Trafestation

56707 HW400

5G35%
VC160
SGIF sgaz 5G35* VC160
VK160FU 5G35* VEK160FU
5616 V63
V63
I—CEE 634 Verlangerung IxTVE3
CEE 63A Verlangerung 2xTVE3
G16 V63
5G16° V63
: [ ceE63a verlangerung | AxTVE3
CEE 634 Verlangerung InTVE3
5G50* V160
CEE 634 Verlangerungy
IxTVE3
CEE 63A VerlEngerung AxTVE3
ProjNr. / Bauvorhaben Projektphase: Gez.: A. Erol .
E‘ B E](SE Elektrogesellschaft fiir Baustrom ERW Briihl Rohbau / Ausbau Gepr.: version 1.0
Haarlemer Str. 31
e — : Kunde: ProSite GmbH Planbezeichnung:
BAUSTROM 12359 Berlin Erstelltam:  11.10.2023 MaRstab: kein
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Strangschema mit Langen

HV400
m - 5G35°
VC160
130m - 5G35% T0m - 5635 VC160
VK160FU 50m - 5G35° VEK160FU
35m - 5G16° V63
|_35m - 5G16°__| V63 -
|—CEE 634 Verldngerung — IXTVE3
CEE 634 Verlingerung 2xTVE3
am - 5616°— V63
L___50m - 3G16" Vb3
| CEE 63A Verlangerung | AXTVE3
CEE 634 Verlangerung InNTVE3
——120m - 56507 ——— V160
CEE 634 Verldngerung|
3xTVe3
CEE 634 Verlangerung AxTVES
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E‘ B E](SE Elektrogesellschaft fiir Baustrom ERW Briihl Rohbau / Ausbau Gepr.: version 1.0
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BAUSTROM 12359 Berlin Erstelltam:  11.10.2023 Mafstab: kein
Strangschema




	24-04-25_NFB_LPH5_Logistikkonzeptplanung
	Konzept_ProSite_Brühl
	Folie 1
	Folie 2: Verzeichnis
	Folie 3: Zusammenfassung
	Folie 4: Anschrift
	Folie 5
	Folie 7: Leistungsbedarf Tiefbau
	Folie 8: Leistungsbedarf Hochbau-Rohbau
	Folie 9: Leistungsbedarf Hochbau-Hülle, Ausbau, TGA
	Folie 10: Übersichtsplan - Tiefbau
	Folie 11: BE-Plan
	Folie 12: Beleuchtungsschema UG 
	Folie 13: Beleuchtungsschema EG 
	Folie 14: Beleuchtungsschema 1.OG 
	Folie 15: Beleuchtungsschema 2.OG 
	Folie 16: Beleuchtungsschema 3.OG 
	Folie 17: Etagenverteiler Schnitt (Beispiel)
	Folie 18: Strangschema
	Folie 19: Strangschema mit Längen


